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Zusammenfassung 

Vor rund 10 Jahren wurden in der Schweiz die ersten Pilotprojekte zur Einführung des New 
Public Managements (NPM) bzw. der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung (WoV) 
gestartet. In einigen Kantonen und Gemeinden ist heute die flächendeckende Einführung 
bereits vollzogen oder zumindest geplant; eine beträchtliche Zahl von Projekten befindet sich 
noch in der Testphase. Generell liegen in der Tradition des Föderalismus vielfältige Ansätze vor, 
sowohl mit Bezug auf das Vorgehen wie insbesondere mit Bezug auf die realisierten und 
geplanten Lösungen (unterschiedliche Varianten hinsichtlich der Anzahl Steuerungsebenen, der 
Ausgestaltung der Steuerungsmodelle, der Nutzung von Steuerungsinstrumenten und -inhalten 
sowie der Einführung neuer parlamentarischer Interventionsinstrumente). Evaluationsergebnisse 
ermöglichen eine erste Beurteilung; sie erkennen durchaus positive Entwicklungen, zeigen aber 
auch den Handlungs- und Optimierungsbedarf auf. Trotz einzelnen Rückschlägen beginnt sich 
WoV neben dem traditionellen als neues gleichwertiges Steuerungssystem zu etablieren. Sowohl 
bei weiter laufenden wie bei abgebrochenen Projekten können künftige Entwicklungsmöglich-
keiten skizziert werden. Zu verschiedenen der genannten Aspekte wird auf der Basis der 
Entwicklungen und der aktuellen Situation in den Kantonen eine Übersicht vermittelt. 

Der vorliegende Überblick analysiert die aktuelle Situation in der Praxis (Stand Januar 2004) 
sowie die wichtigsten wissenschaftlichen Publikationen zu den WoV-relevanten Verwaltungsre-
formen in der Schweiz. Er legt den Fokus bewusst auf die Schweiz und verzichtet weitgehend 
auf die Nennung internationaler Quellen. Er versucht, umfangmässig knapp und dennoch 
einigermassen umfassend zu sein. 

 
1  Reformbedarf, Reformbereitschaft und Entwicklung der Diskussion in 

der Schweiz 
 

Zu Beginn der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts machten aufsehenerregende Meldungen 
über völlig neue Modelle der Verwaltungsorganisation Furore. Insbesondere die Städte 
Christchurch und Tilburg waren plötzlich in aller Munde. Neue Ansätze der Verwaltungsführung 
und der politischen Steuerung versprachen unerwartete Ergebnisse. Diese Meldungen erreichten 
in der Schweiz die politischen Behörden und die Verwaltungen in einem Zeitpunkt, wo die 
öffentlichen Aufgaben nicht nur stark zunahmen, sondern auch komplexer und unübersichtli-
cher  wurden. Die Rede war von einer Legitimitätskrise (der Staat kann anstehende Probleme 
nicht mehr selbst lösen), einer Interdependenzkrise (der Nationalstaat hat im europäischen 
Umfeld immer weniger selbständige Einflussmöglichkeiten auf die Politikentwicklung) und einer 
Leistungskrise (der Staat kann öffentliche Güter selbst nicht mehr besser erbringen als Dritte) 
(Thom and Ritz 2000). Konventionelle Optimierungs- und Effizienzsteigerungsprojekte hatten 
zudem eher ernüchternde Resultate gebracht. Absehbar war auch, dass die finanzpolitische 
Situation früher oder später zu politisch kontroversen Sparübungen führen würde. In dem 
föderalistisch abgestützten, mehrfach abgesicherten und damit gegenüber der Einführung von 
Neuerungen eher trägen System der schweizerischen Konkordanzdemokratie wurde deshalb die 
Perspektive einer ganzheitlich und anfänglich prononciert marktwirtschaftlich ausgerichteten 
Erneuerung mit Neugier, einem grossem Interesse, aber auch mit einer gewissen Zurückhaltung 
(Knoepfel 1995; Harringer 2000) aufgenommen. Instrumentelle und inhaltliche Elemente aus 
unterschiedlichen Entstehungszusammenhängen wurden schliesslich konzeptionell in einem 
Gesamtmodell unter dem Titel „New Public Management“ (NPM) zusammengefasst (Buschor 
1999; Schedler and Proeller 2003). Die terminologisch an die schweizerischen Verhältnisse 
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angepasste Version ist als „Wirkungsorientierte Verwaltungsführung“ (WoV) bekannt, eine 
Bezeichnung, die von Buschor (Buschor 1993) geprägt wurde. Diese Bezeichnung wird im 
vorliegenden Papier konsequent weiter verwendet. 

Die anfänglich als durchgängig einsetzbares „Generalmodell“ konzipierten Ansätze einer 
wirkungsorientierten Verwaltungsführung (Schedler 1995) wurden in der Folge für bestimmte 
Branchen weiter entwickelt und angepasst, wie etwa für die Schule (Dubs 1996; Thom, Ritz et 
al. 2002), die Justiz (Maier 1997; Maier 1999, Kettiger 2003b), die Polizei (Schedler, Kleindienst 
et al. 1998), den Zivildienst (Rieder 2000) oder die Wirtschaftsförderung. Ausserdem wurden 
Einzelaspekte und Umsetzungsfragen vertieft untersucht, wie etwa die Neugestaltung der 
Revision unter WoV (Pede 2000), Anforderungen an das öffentliche Rechnungswesen (Flury 
2002; Knechtenhofer 2003), die adressatengerechte Berichterstattung beim Einsatz von 
Leistungsaufträgen (Brun 2003) bzw. die Ausgestaltung von Managementinformation im New 
Public Management (Ösze 2000). Verwandte Themen, die erst richtig mit der fortschreitenden 
Entwicklung in der WoV aufgekommen sind und bearbeitet wurden, sind die Einbindung neuer 
Informations- und Kommunikationstechnologien in die Verwaltungsentwicklung, etwa unter 
dem Stichwort des Electronic Government (Binz-Scharf 2003; Schmidt 2003), die Auslagerung 
von Aufgaben an Dritte (Proeller 2002), oder die interkommunale Zusammenarbeit (Steiner 
2002). 

Eine weitere wesentliche Entwicklung der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung ist die 
zunehmende Interdisziplinarität in Theorie und Praxis. Mit dem Eintreten der Rechtswissenschaf-
ten und der Politikwissenschaften in den Diskurs (Bussmann 1995; Finger 1997; Zimmerli 1997; 
Mastronardi and Schedler 1998; Mastronardi 1999; Kettiger 2001; Finger 2002; Zimmerli and 
Lienhard 2002) nahm der weitere Verlauf einen völlig neuen Weg: Nebst Effizienz und Effektivi-
tät wurden nun auch die Elemente der Legalität und der Legitimität staatlichen Handelns 
thematisiert und als Erfolgskriterien für die Verwaltung neu ins Bewusstsein der Verwaltungsre-
former gerufen. 

Die zentralen Aspekte der WoV liegen in der bewussten Ausrichtung an den Wirkungen und 
Ergebnissen der staatlichen Tätigkeit und der dafür erforderlichen, durch die politischen 
Behörden gesetzten Zielsetzungen (zu verstehen als Massnahme zur Behebung von bestehenden 
Steuerungsdefiziten) sowie in einer grösseren Handlungsfreiheit und Ergebnisverantwortung der 
ausführenden Instanzen im Rahmen der täglichen Arbeit (im Sinne einer Massnahme zur 
Reduktion der strukturellen Übersteuerung) (Mastronardi and Schedler 1998). Diese grundsätzli-
che Ausrichtung der Reform wurde in einer ersten Phase häufig unter dem etwas plakativen 
Titel der „Trennung von Strategie und Operation“ (Buschor 1993) vorgestellt. Parallel dazu 
wurde im Weitern die Umwandlung der Verwaltung in ein effizienz- und effektivitätsorientiertes 
Dienstleistungsunternehmen angestrebt, das sich an den Bedürfnissen der Zielgruppen 
auszurichten hat und das über die Möglichkeit verfügen soll, seine Leistungen, abgestützt auf 
die kontinuierlich anfallenden Daten eines Ziel- und Indikatorensystems, permanent zu optimie-
ren. 

 

2  WoV im staatsrechtlichen Kontext 
 

WoV beschränkt sich in der Schweiz – anders als in anderen Staaten – nicht auf die Straffung 
der Strukturen und auf eine bessere Organisation der Verwaltung (Binnenreform), sondern 
umfasst das gesamte politisch-administrative System. Dies führte einerseits dazu, dass auch der 
staatskonzeptionelle Hintergrund von WoV ausgeleuchtet wurde (Mastronardi and Schedler 
1998). Andererseits hat WoV eine breite staats- und verwaltungsrechtliche Diskussion ausgelöst, 
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die sich nicht nur mit der Funktion und dem gegenseitigen Verhältnis von Parlament, Regierung 
und Verwaltung, sondern auch mit Fragen der wirkungsorientierten Führung der Justiz befasste 
(Maier 1999; Kettiger 2003b). Die staatsrechtlichen Rahmenbedingungen von WoV wurden in 
grundsätzlicher Weise (Mastronardi 1995; Meyer 1998; Bolz and Lienhard 2001), hinsichtlich 
einzelner Fragen (Gewaltenteilung, parlamentarische Oberaufsicht, öffentliches Dienstrecht, etc.) 
sowie bezogen auf die Rechtslage in einzelnen Kantonen untersucht. Sie dürfen heute als 
weitgehend geklärt betrachtet werden. Die Lehre hat sich zudem auch mit der Frage der 
gesetzgeberischen Umsetzung von WoV befasst (Kettiger 2003c). Inzwischen wurde WoV in 
einigen Kantonen (Bern, Luzern, Solothurn) denn auch schon kodifiziert. Letztlich wurde auch 
untersucht, welchen Stellenwert dem gesetzten Recht bzw. dem Rechtsetzungsprozess unter 
WoV zukommen soll (Kettiger 2000). Dies scheint der Gesetzesevaluation in der Schweiz neue 
Impulse vermittelt zu haben. 

 

3  WoV in den Kantonen 
 

Die Entwicklung der WoV in der Schweiz ging in einer ersten Phase primär von den Kantonen 
aus. Aus diesem Grund wird in diesem Beitrag ein besonderes Gewicht auf die Kantone gelegt. 
Ob sich dieser Trend allerdings fortsetzen wird, bleibt in naher Zukunft zu beobachten. 

 
3.1 Pragmatisches Vorgehen als Grunddevise: Projektorganisation mit Pilotphase als 

Regel 

Die Projekte zur Entwicklung und Umsetzung einer umfassenden Reform wie WoV liefen in der 
Schweiz im Rahmen der bestehenden föderalistischen und konkordanzdemokratischen 
Voraussetzungen ab, d.h. pragmatisch sowie mit grosser Vorsicht und Zurückhaltung. Um vor 
dem konsequenzenreichen Beschluss für eine flächendeckende Einführung erste Erfahrungen zu 
gewinnen und die Akzeptanz des Projektstarts bei den beteiligten Akteuren zu verbessern, 
wurden in vielen Fällen Pilotprojekte gestartet. Die Zahl der Piloteinheiten wurde dabei entweder 
sukzessive in mehreren Schritten (z.B. Luzern, Schwyz, Thurgau, Graubünden) oder gestaffelt 
auf zwei zeitliche Startfenster (z.B. Aargau, Bern, Solothurn) gesteigert. Einzig Zürich und Basel-
Landschaft entschieden sich für eine direkte Umstellung ohne bzw. mit extrem kurzer Pilotpha-
se. Diese beiden Kantone konnten deshalb relativ bald eine erhebliche Realisationsbreite 
erreichen; bezogen auf den Zeitpunkt der Umsetzung in der gesamten Verwaltung vermochten 
sie jedoch kaum wesentliche Zeitgewinne im Vergleich zu den Kantonen mit Pilotphasen von 
durchschnittlicher Länge zu realisieren. Weil die Erfordernisse der politischen Kultur vor Ort und 
damit der Bedarf für lokale Anpassungen des Modells jeweils von grosser Bedeutung sind, 
wurde auch bei zeitlich spät startenden Projekten (z.B. Freiburg, Graubünden, Schwyz, 
St.Gallen, Zug) auf die Pilotphase nicht verzichtet. Jeder Kanton strebt seine eigene spezifische 
Lösung an. Dies hatte auch zur Konsequenz, dass mit Bezug auf die Realisation im Einzelnen 
sehr unterschiedliche Lösungen entstanden und der Aspekt des Lernens von anderen, fortge-
schritteneren eher in den Hintergrund trat.  

Viele Pilotprojekte konnten sich auf das ausdrückliche und besondere Interesse und Engagement 
der für die Piloteinheiten verantwortlichen Personen abstützen. Zu ihrem Pionierschicksal 
gehörte, dass sie nach dem Beschluss zur flächendeckenden Umsetzung die für die Übungspha-
se konzipierten und damit zu detaillierten Strukturen und Inhalte jeweils anzupassen, d.h. zu 
redimensionieren hatten. Die Piloteinheiten waren auch vermehrt Übungsobjekt interner und 
externer (parlamentarische Kommissionen) Kontrollstellen. Die insgesamt lange Entwicklungs- 
und Umsetzungszeit einer WoV-Reform erfordert von den Beteiligten einen grossen Durchhal-
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tewillen; sie bietet zudem immer wieder Gelegenheit und Ansatzpunkt für eine grundsätzliche 
Kritik, die den Nutzen der Neuerungen in Frage stellt. 

Über den Stand der kantonalen Projekte informiert Anhang 1: WoV: Stand der Projekte in den 
Kantonen.  

 
3.2 Die Effekte der Konkordanzdemokratie: lange Aushandlungszeit und Beachtung 

der sensiblen Machtbalance 
 
Die einzelnen Ausprägungen der für das schweizerische politische System typischen Konkor-
danzdemokratie basieren auf einer sehr fein abgestimmten und von den involvierten Partnern 
sehr aufmerksam und auch mit einer gewissen Empfindlichkeit beobachteten Mechanik der 
Machtverteilung. Bei Neuerungen wird deshalb von jeder Seite genau darauf geachtet, dass sie 
keinen tatsächlichen oder vermeintlichen Verlust an Macht und Einfluss erleidet. Die mit WoV 
neu eingeführten Instrumente (wie der WoV-Aufgaben- und Finanzplan, das Produktgruppen-
budget als Globalbudget, die Leistungsvereinbarung bzw. der Leistungsauftrag etc.) sowie die 
neuen Steuerungsinhalte (wie die Festlegung von Wirkungszielen und Leistungszielen samt 
zugehörigen Indikatoren und Soll-Werten) haben zur Konsequenz, dass die einzelnen Beschlus-
seszuständigkeiten im Detail geklärt und in einem sogenannten Steuerungsmodell1 verankert 
werden müssen. Dieses Vorgehen verlangt längere und damit zeitraubende Aushandlungspro-
zesse zwischen den beteiligten Akteuren, die zum Teil noch nicht entschieden sind (z.B. 
Graubünden und Kanton Schaffhausen bezüglich Beschlusseskompetenz über die Wirkungszie-
le). Sie haben zum Teil auch zu Lösungen im Sinne eines Kompromisses geführt, die als 
Voraussetzung für ein sicherzustellendes neues Machtgleichgewicht von den beteiligten 
Akteuren bewusst eingegangen wurden (z.B. Luzern: Parlament genehmigt Zielsetzungen bei 
den Wirkungszielen, die Exekutive die zugehörigen Indikatoren und Soll-Werte; analog im 
Kanton Solothurn mit Bezug auf Wirkungs- und Leistungsziele). Wichtig war auch, dass alle 
involvierten Kreise tatsächlich rechtzeitig in die Projektarbeiten einbezogen bzw. informiert 
wurden. Schwierigkeiten, welchen WoV-Projekte in Parlamenten begegneten, wurden häufig 
mit dem Umstand in Zusammenhang gebracht, dass diese zu spät oder ungenügend informiert 
und zu wenig mit einbezogen worden seien. Es hat sich insgesamt erwiesen, dass in einem 
komplexen Kontext mit verschiedenen Akteuren, der extrem sensibel bezüglich Kompetenz- und 
Machtaspekten ist, die substanzielle Integration aller Beteiligten eine unverzichtbare Erfolgsvor-
aussetzung darstellt.  
 
3.3  Der Effekt des Föderalismus: Eine Vielfalt von Lösungen2 

Gemäss der herrschenden Tradition und gestützt auf die akzeptanzfördernde Überlegung, eine 
Konzeption gemäss den jeweiligen spezifischen Bedürfnissen vor Ort zu entwickeln, entstanden 

                                                      

1 Steuerungsmodell: Definition der Beschlusses- und der weiteren Kompetenzen (Kenntnisnahme, 
Antragstellung, Entscheidvorbereitung etc.) der einzelnen in Beschlussesprozessen involvierten Be-
hörden (Parlament, Regierung als Gesamtbehörde, Regierungsmitglieder als Departements- bzw. 
Direktionsleitende, Dienststellen der Verwaltung) mit Bezug auf Steuerungsinstrumente und ein-
zelne Steuerungsinhalte.  

2 Die nachstehende Übersicht bezieht sich schwergewichtig auf diejenigen WoV-Reformprojekte in den 
Kantonen, die bezüglich Realisationsstand, Breite des erfassten Aufgabenspektrums und konzepti-
oneller Tiefe am weitesten fortgeschritten sind.  
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bezüglich des Modells in seiner Gesamtheit wie auch bezüglich den Instrumenten und Inhalten 
sehr vielfältige Lösungen. Diese beziehen sich z.B. auf: 

- die Terminologie: In der Regel werden für die WoV-orientierte Gliederung der Aufgaben 
die Begriffe Produktgruppe und Produkte verwendet, daneben sind aber für die gleichen 
Ebenen auch Leistungsgruppen und Leistung (Luzern, Zürich) zu finden. Die Ebene oberhalb 
der Produktgruppe, wo vorhanden, heisst entweder Aufgabengruppe (Aargau) oder Aufga-
benfeld (Baselstadt) oder Aufgabenbereich (Luzern). Zu beobachten ist auch, dass noch kein 
einheitliches Verständnis des Inhalts von Wirkungszielen, Leistungszielen, Indikatoren und 
Soll-Werten vorhanden ist.  

- die Anzahl der Steuerungsebenen: In etlichen Fällen liegen deren 2 vor wie in Bern, 
Basel-Landschaft, Schaffhausen, Schwyz, Thurgau; daneben gibt es aber auch Lösungen mit 3 
Steuerungsebenen wie in Baselstadt, Luzern, Graubünden, Solothurn oder sogar mit 4 wie im 
Aargau. Die künftige Praxis wird zeigen, ob der zusätzliche Controlling- und Reportingauf-
wand bei 3 und mehr Ebenen bewältigbar ist und ob diese Lösungen, die in der Regel aus 
dem Pilot- in den definitiven Zustand überführt wurden, von Dauer sind.  

- die Integrat ion der Mittelfr istplanung in die WoV-Steuerung: In verschiedenen 
Projekten wurde diese in einer ersten Realisationsphase noch nicht in das WoV-
Steuerungsmodell mit einbezogen, wie z.B. in Solothurn, Basel-Landschaft, Graubünden, 
Schwyz (was jedoch nicht zwingend heisst, dass keine Mittelfristplanung im Sinne eines 
traditionellen Finanzplans vorhanden wäre). Arbeiten für den Einbezug sind in den meisten 
der erwähnten Kantone im Gange.  

- die Einr ichtung und Integrat ion einer Kostenrechnung in die WoV-Steuerung: 
Die Kostenrechnung ist bzw. war in der initialen Umsetzung teilweise noch nicht vorhanden 
(z.B. Basel-Landschaft, Solothurn, Zürich) bzw. ist nur teilweise vorgesehen (Aargau nur für 
die beiden untersten verwaltungsinternen Steuerungsebenen).  

- die Ausgestaltung der Steuerungsmodel le:  Hier liegen sehr unterschiedliche Lösungen 
bezüglich der Kompetenzverteilung von Parlament, Regierung und Verwaltung vor. Sie 
bewegen sich in einer recht grossen Bandbreite. Im Kanton Basel-Landschaft ist das Parlament 
nicht direkt einbezogen, sondern bloss über die Erteilung eines Kredites für die Dienststellen 
ohne Kenntnis des Leistungsauftrags. Im Kanton Schwyz beschliesst das Parlament im Sinne 
einer bloss formellen Genehmigung (Kenntnisnahme) der Leistungsaufträge auf Ebene der 
Produktgruppen mit der Möglichkeit der Rückweisung, jedoch ohne Kompetenz zur direkten 
Änderung der finanziellen oder inhaltlichen Steuerungsgrössen. Im Kanton Aargau verfügt 
hingegen das Parlament integral über eine eigene Steuerungsebene mit materiellen Ent-
scheidmöglichkeiten. Ein zentrales Element bei der Kompetenzabgrenzung ist z.B. die Frage, 
wer für den Beschluss über die Wirkungsziele samt Indikatoren und Soll-Werten zuständig ist. 
Eine eigentliche Standardvariante hat sich hier in den Kantonen noch nicht herausgebildet. 
Die Lösung mit der Genehmigung der Wirkungsziele durch die Exekutive und der Kenntnis-
nahme durch das Parlament findet sich z.B. in Bern, Zürich, Thurgau und Schwyz. Offen ist die 
Situation in Graubünden und Schaffhausen. Sie war auch offen in Baselstadt, wo das Parla-
ment im Januar 2004 auf eine Vorlage, die im wesentlichen die Einführung des Globalbud-
gets zum Inhalt hatte, nicht eintrat, womit auch die Frage der Genehmigung von Wirkungs-
zielen nicht verbindlich festgelegt werden konnte. Eine Beschlusseskompetenz des Parla-
ments, ganz oder teilweise, ist z.B. in den Kantonen Aargau, Luzern und Solothurn anzutref-
fen. Im letztgenannten Kanton soll die Kompetenzabgrenzung Parlament – Regierung nicht, 
wie dies in der Regel der Fall ist, über die Unterscheidung von Wirkung und Leistung erfolgen 
(auf den Ebenen Aufgabenbereich und Produktgruppe ist das Parlament für die Festlegung 
von Wirkungszielen und Leistungszielen zuständig, die Exekutive für die zugehörigen Indika-
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toren und Standards), sondern entlang der Grenze zwischen Produktgruppe und Produkt. Der 
Kanton Solothurn kennt dafür zusätzlich auch das Instrument der Budgetstruktur, mit welcher 
der Kantonsrat alle 4 Jahre aufgabenbereichs- bzw. dienststellenspezifisch den Detaillierungs-
grad der Globalbudgetstruktur, d.h. die „Flughöhe“ der Gliederungstiefe, differenziert 
festlegt.  

Einen Überblick auf ausgewählte Steuerungsmodelle in den Kantonen gibt Anhang 2: WoV-
Steuerungsmodelle in den Kantonen, politische Behörden (Beispiele). 

- die Einführung von zusätzl ichen Instrumenten zur parlamentar ischen Einf luss-
nahme: Diese neuen Instrumente haben die nicht unbedeutende Funktion, zusätzliche und 
im wesentlichen auf die neuen WoV-Steuerungsinstrumente und –inhalte ausgerichtete 
Einflussmöglichkeiten des Parlaments sicherzustellen. Diese spielen insbesondere dort eine 
wesentliche Rolle, wo das Parlament nicht abschliessend für einen Beschluss zuständig ist. In 
der Tradition der Kantone als Labor für neue Lösungen liegen diesbezüglich verschiedene 
Ausprägungen vor (Beispiele sind aufgeführt in Anhang 3: Neue parlamentarische Interventi-
onsinstrumente, Beispiele).  

- die Einführung von zusätzl ichen Volksrechten: Der Umstand, dass vermehrt 
Aufgaben der Verwaltung, die bisher in Rechtsnormen enthalten waren, neu in Globalbud-
gets umschrieben werden, kann dazu führen, dass bisherige Volksrechte inhaltlich ge-
schwächt werden. Mit dem neuen Instrument der Globalbudgetinitiative sollen im Kanton 
Solothurn 1500 Stimmberechtigte oder 5 Einwohnergemeinden im Sinne einer Anregung 
bestimmte Ausgestaltungen von künftigen mehrjährigen Globalbudgets einzelner Dienststel-
len oder Aufgabenbereiche vorschlagen können. Dieses erweiterte Initiativrecht ist Gegens-
tand der Volksabstimmung vom 16. Mai 2004 (Mastronardi/Stadler 2003). 

 

4  WoV beim Bund: Führen mit Leistungsauftrag und Globalbudget 
(FLAG) 

 
Seit 1996 wird das Modell der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung auch im Bund 
angewendet, wenn auch noch in relativ bescheidenem Umfang. Die Geschäftsprüfungs- und die 
Finanzkommission des Nationalrates beschreiben den Ablauf des Projektes in ihrem Bericht vom 
21. August 2002 und vom 22. August 2002 unter anderem wie folgt: 
 
„Der Bundesrat hat 1996 das EFD beauftragt, in gewissen Bereichen der Bundesverwaltung die 
Verwaltungsführung gemäss dem Konzept FLAG, Führen mit Leistungsauftrag und Globalbud-
get, einzuführen. [...] 1997 hat das Parlament die erforderlichen rechtlichen Grundlagen für 
FLAG geschaffen. Artikel 44 des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes (RVOG) 
gibt dem Bundesrat die Möglichkeit, für bestimmte Gruppen und Ämter der Verwaltung 
Leistungsaufträge zu erteilen und den dafür erforderlichen Grad der Eigenständigkeit zu 
bestimmen. [...] Nach Artikel 38a des Finanzhaushaltgesetzes (FHG) kann der Bundesrat die 
Rechnungslegung für die FLAG-Ämter besonders regeln und dabei Abweichungen von den 
Grundsätzen der Rechnungsführung (Vollständigkeit, Einheit, Bruttodarstellung, Spezifikation 
und Jährlichkeit) vorsehen. Die Rechnung der FLAG-Ämter bleibt aber Teil der Staatsrechnung 
und des Voranschlages (Abs. 2). Mit Artikel 22quater des Geschäftsverkehrsgesetzes (GVG) hat 
das Parlament zudem die Möglichkeit, mit dem Instrument des Auftrages den Bundesrat 
anzuweisen, einen Leistungsauftrag zu erlassen oder abzuändern, wobei der Auftrag als 
Richtlinie wirkt, von der der Bundesrat nur in begründeten Fällen abweichen darf. Während der 
nun abgeschlossenen vierjährigen FLAG-Pilotphase von 1998 bis Ende 2001 hat der Bundesrat 
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schrittweise 11 Verwaltungsstellen auf FLAG umgestellt. Diese repräsentieren ca. 7 Prozent der 
Stellen und 5 Prozent der Funktionsausgaben der Bundesverwaltung.“ 

Im Gegensatz zu den Kantonen, bei denen nach dem Grundsatzbeschluss zur flächendeckenden 
Umsetzung die Umstellung in der Regel für alle verbindlich ist, basierte die FLAG-Zugehörigkeit 
bislang auf Freiwilligkeit. Zudem war im Bund nie vorgesehen, WoV flächendeckend einzufüh-
ren. Vielmehr wurde mit dem so genannten 4-Kreise-Modell3 eine Heuristik geschaffen, die für 
WoV geeignete Ämter sichtbar und deren andersartige Steuerung im Umfeld anderer Bundesin-
stitutionen deutlich machen sollte (Grüter 1997; Zimmerli 1998; Bischoff 2002; Eidgenössisches 
Finanzdepartement EFD 2002). Die wesentlichen FLAG-Instrumente sind das Globalbudget, der 
mehrjährige Leistungsauftrag, die einjährige Leistungsvereinbarung (im Sinne einer Operationali-
sierung), die Kosten- und Leistungsrechnung sowie die Wirkungs-, Leistungs- und Kostenindika-
toren. 

Auswirkungen zeigte das neue Denken des WoV jedoch nicht nur für FLAG-Ämter, sondern 
auch im Zusammenhang mit der Neugestaltung staatlicher Beteiligungen. Die Bahnreform etwa 
stützte sich bezüglich der Einführung von Wettbewerbselementen auf die Ideen des WoV (vgl. 
Botschaft des Bundesrates zur Bahnreform, sowie (Werder 1999)). Auch die Verselbständigung 
des Instituts für Geistiges Eigentum oder die Ausgestaltung der Steuerung der Swissmedic 
(Nachfolgeorganisation des Schweizerischen Heilmittelinstituts), die sich beide im 3. Kreis 
befinden und damit nicht FLAG Amt sind, tragen die Handschrift des WoV Gedankenguts. 
Wenn nicht direkt beeinflusst, so zumindest kompatibel mit WoV ist zudem das neue Bundes-
personalgesetz, das im Jahre 2000 beschlossen wurde, sowie die gegenwärtig laufenden 
Reformen der Rechnungslegung im Bund („Neues Rechnungsmodell“ – vgl. die Dokumentation 
in URL: http://www.efv.nrm.admin.ch). 

Das Projekt FLAG ist ausgesprochen gut dokumentiert. Nebst den offiziellen Dokumenten (vgl. 
http://www.flag.admin.ch) sind mehrere Evaluationen und Praxisberichte erschienen, die 
insgesamt ein recht umfassendes Bild ergeben (Hofmeister and Buschor 1999; Villiger 1999; 
Eidgenössisches Finanzdepartement EFD 2001; Eidgenössisches Personalamt EPA 2001; Zimmerli 
and Lienhard 2002). Aus den diversen Evaluationen wurde in diesem Projekt immer wieder 
versucht, zu lernen. Im Gegensatz zu den kantonalen und kommunalen Projekten hat der Bund 
das Instrument der Evaluation mitschreitend eingesetzt. So konnte und kann die Projektleitung 
immer wieder die von externer Seite berichteten Ergebnisse (Rieder and Lehmann 2001; 
Schweizerischer Bundesrat 2001; Ritz, Thom et al. 2002) in die weitere Planung und Ausgestal-
tung des Projektes einfliessen lassen. 

 

5  WoV in Städten und Gemeinden 
 

Zu den ersten, die auf lokaler Ebene WoV Reformen voran trieben, gehörten Städte in der 
Region Bern – allen voran die Bundeshauptstadt selbst. Zum Projekt „Neue Stadtverwaltung 
Bern“ wurden schon früh Berichte veröffentlicht, die das Konzept sowie die Vorgehensweise der 
Reform beschrieben (Müller and Tschanz 1995; Stadtkanzlei Bern 2000). Andere Städte, wie 

                                                      

3 Beim 1. Kreis handelt es sich um politische Steuerungs- und Koordinationsleistungen, beim 2. Kreis um 
leistungserbringende Stellen der Bundeszentralverwaltung (FLAG-Bereich), beim 3. und 4. um Auf-
gaben, die entweder an bundeseigene Institutionen oder an externe Dritte ausgelagert worden 
sind. 

© PuMaConsult GmbH 

 

http://www.efv.nrm.admin.ch/d/dok.htm)
http://www.flag.admin.ch/


10 Jahre WoV in der Schweiz: Entwicklungen, Ergebnisse und Perspektiven 11 

etwa Winterthur (Stadtkanzlei Winterthur 2001), zogen nach – wenn auch einzelne sich wieder 
aus dem WoV verabschiedeten: die Stadt Zürich, der Stadtkanton Genf, die Stadt Dübendorf. 

In einer vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten Studie gab eine Grosszahl der 
Schweizer Gemeinden an, dass sie (Elemente des) New Public Management eingeführt hätten 
oder eine Einführung planen (Ladner, Arn et al. 2000; Steiner 2000). Eine etwas nähere 
Betrachtung der Antworten zeigt allerdings, dass unter dem groben Titel „New Public Manage-
ment“ alle möglichen Teilaspekte einer Verwaltungsreform subsumiert werden, von eher 
marginalen Anpassungen im Lohn- und Beförderungssystem bis zur ISO 9000 – Zertifizierung. 
Reformen beinhalten somit nicht in jedem Fall die klassischen WoV-Instrumente Globalbudget 
und Leistungsauftrag (Schedler 2003b). 

Per Ende 2003 kann der Stand auf kommunaler Ebene wie folgt beschrieben werden: In der 
Mehrzahl der Städte (> 10‘000 Einwohner) sowie in etlichen Gemeinden sind WoV-Projekte mit 
unterschiedlichem Realisationsstand vorhanden. Die flächendeckende Umstellung bereits 
vollzogen haben z.B. Bern, Thun, Binningen, Riehen, Oberwil BL, Allschwil. Auch wenn einzelne 
Rückschläge oder (Teil)Verzichte zu verzeichnen sind, ist auf Ebene der grösseren Kommunen 
immer noch ein Trend zum Start von neuen WoV-Projekten zu beobachten. Die Kantone Schwyz 
und St. Gallen haben im Jahr 2003 ihren Gemeinden die Möglichkeit geschaffen, WoV 
einzuführen. 

 

6  Stand der Entwicklungen und ihre Beurteilbarkeit4 
 
Die einzelnen Reformprojekte weisen bezüglich der Ausstattung mit WoV-Instrumenten und 
WoV-Inhalten einerseits einen recht grossen Bestand an gemeinsamen Elementen auf (z.B. 
WoV-orientierte Aufgabengliederung als Steuerungsbasis; Definition von funktionsadäquaten 
Rollen von Parlament, Exekutive und Verwaltung; Leistungsvereinbarungen mit Globalbudget; 
Ziele und Indikatoren als Informationsbasis für Kontrolle und Steuerung mit zugehörigen 
Controlling- und Reportingprozessen; Ausrichtung auf Bedürfnisse der Zielgruppen), unterschei-
den sich jedoch zum Teil erheblich mit Bezug auf die Breite und Tiefe der realisierten Lösungen. 
Dies ist auf die je lokalen Prioritäten und auf die konkreten Umsetzungskonzeptionen zurückzu-
führen. Massgebend war dabei häufig auch die Reduktion der Belastung der Involvierten 
während der Einführungsphase, die dazu führte, dass die instrumentelle Ausstattung unter-
schiedlich ausfiel. Allerdings ist feststellbar, dass in den Kantonen fast überall dort, wo wesentli-
che Lücken mit Bezug auf die Vollständigkeit des WoV-Instrumentariums bestehen, die Absicht 
vorliegt, diese kurz oder mittelfristig zu schliessen. Dies betrifft insbesondere diejenigen Fälle mit 
vorderhand fehlender Kostenrechnung oder mit fehlendem Einbezug der Mittelfristplanung in 
die WoV-Steuerung. 
 
Fraglich ist, ob die bislang realisierten WoV-Lösungen tatsächlich schon einer abschliessenden 
Diskussion und Beurteilung mit Bezug auf die projektauslösenden Zielsetzungen unterzogen 
werden können. Allfällige generelle Schlussfolgerungen sind mit Vorsicht zu behandeln, weil 

- bei rund einem Drittel der Kantone die definitive flächendeckende Einführung zwar beschlos-
sen, diese aber erst in ein paar wenigen Fällen (Thurgau, Zürich, Basel-Landschaft) tatsächlich 
bereits vollzogen ist, und wo dies der Fall ist, teilweise wesentliche WoV-Elemente (vorder-
hand) noch fehlen;  

                                                      

4 In die nachstehenden Feststellungen ist der Justizbereich nicht eingeschlossen. 
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-  bislang vielfach Pilotprojekte evaluiert worden sind, welche als Übungsanlage notwendiger-
weise zu detailliert ausgestaltet waren und bei denen das gesamtkantonale Steuerungsmodell 
noch gar nicht ausgearbeitet war, das Funktionieren des Modells als Ganzes (d.h. bezüglich 
sämtlichen Instrumenten, aber auch bezüglich sämtlichen Aufgaben des jeweiligen Gemein-
wesens) die Bewährungsprobe noch nicht zu bestehen hatte;  

- die Umstellung auf ein grundsätzlich neues Modell Zeit benötigt, die Einführungsphase zu 
einer wesentlichen Mehrbelastung der Beteiligten führt und die gesamten Abläufe in der 
Regel noch im Stil der „alten“ Praktiken vor sich gehen, d.h. dass die Verwaltung die Inhalte 
der Leistungsaufträge im Detail vorbereitet und diese von Seiten der Exekutive nur wenig 
verändert werden, die grundsätzliche politische Wirkungssteuerung damit noch kaum zum 
Durchbruch kommt. 

 

7  Ergebnisse, Handlungs- und Optimierungsbedarf, Bilanz: eine erste 
Sichtung 

 
7.1  Evaluationsergebnisse 

Die Evaluation bildet die Grundlage für WoV, sich selbst zu reflektieren und weiter zu entwi-
ckeln (Buschor 2002). In der Schweiz wurde eine ganze Reihe von Projekten systematisch und 
von externer Seite evaluiert. Diese Evaluationen, aber auch Erkenntnisse von internen und 
externen Beobachtenden, vermögen Hinweise zu geben über die bislang feststellbaren positiven 
Auswirkungen und über problematische Punkte (Rieder and Lehmann 2002). Die Schweiz ist in 
dieser Hinsicht privilegiert: Im internationalen Umfeld werden noch immer nur wenige „klassi-
sche“ WoV-Projekte systematisch evaluiert. Eine Ausnahme bilden die skandinavischen Länder, 
wo die Evaluation als Instrument der Politikvorbereitung und -überprüfung eine grössere 
Tradition hat als in der Schweiz. Ebenfalls gut dokumentiert sind die Evaluationen des US-
amerikanischen General Accounting Office, das über eine eigene Evaluationsabteilung verfügt. 
Zu Deutschland ist ein so genannter „Status-Report“ der führenden Wissenschafter in Verwal-
tungsreform erschienen, der allerdings weniger die Gestalt einer umfassenden Evaluation hat 
(Jann, Bogumil et al. 2004).  
 
Generell haben WoV-Reformprojekte vielfältige Auswirkungen, so weit sie aufgrund der 
Versuchs- bzw. Pilotphasen evaluiert wurden. Dazu gehören etwa 

-  eine deutlich spürbare Zunahme des Handlungsspielraums der Verwaltungen (die insbesonde-
re von den Verantwortlichen der Piloteinheiten bestätigt wurde); 

-  eine Zunahme der Motivation der Führungskräfte in der Verwaltung; 

-  die zum Teil markante (rhetorische wie tatsächliche) Zunahme der Kunden-, Kosten- und 
Produktorientierung in der Verwaltung (Veränderungen auf der Ebene des Bewusstseins);  

- die jedoch vorläufig noch wenig ausgeprägten bzw. wenig wahrnehmbaren Veränderungen 
auf der Produktseite (d.h. der tatsächlichen Beschaffenheit der Produkte, z. B. bezüglich den 
zentralen Qualitätsaspekten); 

-  die Reorganisation von Organisationsstrukturen von Verwaltungen bzw. das Erkennen 
entsprechender Bedürfnisse; 

- die tendenziell höhere Fähigkeit von WoV-Einheiten, Kosteneinsparungen zu realisieren; 

-  die Reorganisation der Kommissionsstruktur von Parlamenten (insbesondere Bildung 
sogenannter Sachbereichkommissionen) und der Parlamentsarbeit generell; 
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-  die gestiegenen Anforderungen an das einzelne Parlamentsmitglied (wobei erst nach etlichen 
Jahren der Praxis sich herausstellen wird, ob die derzeit identifizierten höheren Anforderun-
gen an die individuelle Kompetenz nicht bloss eine Besonderheit der Übergangssituation 
darstellen); 

-  die Zunahme der direkten Kontakte zwischen Parlament und Verwaltung, die dadurch 
allenfalls entstehende Abnahme der kritischen Distanz und die Notwendigkeit des Bewusst-
werdens der Modalitäten und Voraussetzungen der parlamentarischen Oberaufsicht unter 
WoV. 

Diese Auswirkungen sind je nach Projekt unterschiedlich gewichtet. Insgesamt, und über alle 
Evaluationen hinweg, ist das Bild jedoch recht einheitlich. Vgl. dazu vertiefend die einzelnen 
Ergebnisse bei den Originalevaluationsberichten. (Balthasar, Rieder et al. 1999; Ehrensperger 
1999; Rieder and Farago 2000; Rieder and Furrer 2000; Rieder and Ritz 2000; Staatskanzlei des 
Kantons Aargau 2000; Balthasar, Rieder et al. 2001b; Balthasar, Rieder et al. 2001a; Ritz 2003). 
Rieder und Lehmann (Rieder and Lehmann 2002) listen nicht weniger als elf Evaluationen auf, 
die von 1997 bis 2001 über Schweizer WoV-Projekte publiziert wurden. Genügend Grundlagen 
für sachlich informierte Entscheide wären demnach vorhanden. 

 
7.2  Struktur- und Kulturerneuerung 

Mit der Wirkungsorientierten Verwaltungsführung hält eine neue Sichtweise der öffentlichen 
Verwaltung Einzug, die für viele als ungewohnt und unbequem erscheint. WoV kann die 
Gesamtheit ihrer Ziele nur erreichen, wenn sie, wo erforderlich, mit einem Umbau der Verwal-
tungsabläufe einher geht (Hunziker 1999; Thom and Ritz 2000). 

Dieses neue Denken bedingt jedoch, dass nicht nur die ‚gestaltbaren‘ strukturellen Elemente 
angepackt werden, sondern dass die Verwaltungskultur ebenso zentral im Rahmen der 
Reformen thematisiert und durch Massnahmen erfasst wird (Hablützel 1998; Hablützel 2000). 
Viele Projekte bieten diesbezüglich noch Raum für Optimierungen. 

 
7.3  Handlungs- und Optimierungsbedarf 

Die durch Evaluationsergebnisse gestützten bisherigen Erfahrungen zeigen auch auf, wo 
Handlungs- und Optimierungsbedarf vorliegt und wo damit an den realisierten Lösungen weiter 
zu arbeiten ist:  

- In mancherlei Hinsicht werden die mit der Reform angestrebten Zielsetzungen tatsächlich 
oder in einem wesentlichen Mass erreicht. Damit sind auch die Möglichkeiten zu allenfalls 
erforderlichen Feinabstimmungen gegeben. Mit dem WoV-Ansatz kann auch flexibel auf 
später nötige Veränderungen reagiert werden.  

- Optimierungen sind bei der Führung erwünscht, wo die Exekutiven ihre WoV-Rollen 
teilweise noch zu wenig wahrnehmen und gelegentlich auch im herkömmlichen Verhalten 
der Konzentration auf die Belange des eigenen Departements verharren. Der Aspekt der 
gesamtstaatlichen Führungssicht und entsprechender Steuerungsmöglichkeiten scheint 
bewusstseinsmässig noch zu wenig verankert. 

- Die bislang erarbeiteten Zielsetzungen und insbesondere die Indikatoren vermögen die 
Beteiligten in vielen Fällen noch nicht zu befriedigen. Sie können die Unterschiede zwischen 
den Wirkungsindikatoren und den Leistungsindikatoren noch zu wenig klar wahrnehmen. 
Generell ist ein Defizit bezüglich relevanten Wirkungsindikatoren zu verzeichnen.  
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- Teilweise besteht eine Inkongruenz zwischen der bestehenden Organisationsstruktur der 
Verwaltung sowie der neuen WoV-orientierten Aufgabengliederung. Die an sich erforderli-
chen organisatorischen Anpassungen werden jedoch aus Kapazitäts- oder anderen Gründen 
(Kosten, politische Opportunitäten, Konfliktvermeidung) häufig nicht oder noch nicht vorge-
nommen, so dass die wirkungsorientierten Effekte sich nicht voll einstellen können. 

- Die Reportingsysteme sind zum Teil noch nicht oder zu wenig entwickelt bzw. zu wenig 
standardisiert. 

- Die föderalistisch geprägten und damit in den Details doch sehr unterschiedlichen Lösungen 
verunmöglichen oder behindern in vielen Fällen ein verwaltungsübergreifendes Benchmar-
king, so dass potentielle Effizienzverbesserungen mittels Orientierung an den besten Lösun-
gen noch kaum greifen können. 

 
7.4  Keine WoV ohne Politik 

In vielerlei Hinsicht hat die Politik eine massgebende Rolle im Verlauf der zehn Jahre der 
Umsetzung von New Public Management in der Schweiz gespielt: 

- Die politischen Gremien in den Schweizer WoV-Projekten haben in aller Regel die innovati-
ven Zellen innerhalb der Verwaltung gestützt und ermuntert, zumindest jedoch geduldet. 
Generell ist die Befürwortung von Reformen in Exekutiven und Parlamenten in einer unter-
schiedlichen Ausprägung vorhanden. 

- WoV in seiner Reinform verändert die politischen Abläufe und Strukturen. Etliche Erfahrun-
gen bestätigen (Schedler and Kettiger 2003), dass der Change-Prozess gemeinsam mit den 
Betroffenen eingeleitet werden muss. Bei verschiedenen Projekten zur Einführung von WoV 
ist der Aspekt des Change-Managements vermutlich zu wenig nachhaltig in die Überlegun-
gen mit einbezogen worden. 

- Die aktuellen Diskussionen um eine neue „Public Governance“ sind in diesem Zusammen-
hang nachvollziehbar als eine „Renaissance des Politischen“ in der Verwaltungsreform 
(Schedler 2003a): Die Politik zieht einen Teil dessen, was sie (auch modellbezogen) an das 
Management abtreten musste, wieder an sich. 

Beim Einbezug der Politik in die Reform muss – in Analogie zu einem Change Management auf 
der Basis der Organisationsentwicklung – nach Formen einer Veränderungsgestaltung gesucht 
werden, die als „Politikentwicklung“ (Schedler 2003c) bezeichnet werden können. Erste Ansätze 
sind vielversprechend, werden aber noch zu wenig systematisch eingesetzt und für eine 
Weiterentwicklung evaluiert. Das folgende Beispiel verdient dabei besondere Beachtung: Die 
Durchführung eines Planspiels mit dem Parlament, um es an die Handhabung der neu zur 
Verfügung stehenden Instrumente zu gewöhnen (Kettiger 2003a). 

Heute, d.h. Ende 2003, sieht sich die Wirkungsorientierte Verwaltungsführung von politischer 
Seite vermehrt mit Widerstand konfrontiert, teilweise auch als Folge der allgemeinen Anspan-
nung des politischen Klimas in der Schweiz. Brun (Brun 2003) zeigt auf, dass die Mehrheit der 
Mitglieder in Schweizer Kantonsparlamenten einen Abbau ihrer Macht gegenüber der Regie-
rung befürchten. Aus seiner Studie wird aber auch deutlich, dass diese Befürchtung umso mehr 
abnimmt, je vertrauter die Befragten mit WoV sind. 
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7.5  Kurzbilanz mit Bezug auf die allgemeinen WoV-Ziele 

Trotz einzelnen Rückschlägen beginnt sich New Public Management bzw. die Wirkungsorientier-
te Verwaltungsführung aufgrund der mehrheitlich positiven Erfahrungen zu etablieren, und wird 
dabei immer mehr einem gleichwertigen Steuerungssystem neben dem bestehenden. Der 
Umstand, dass Kritik und Vorbehalte, gerade im Zusammenhang mit der Akzeptanz von 
vorgeschlagenen Lösungen durch das Parlament, zu grundsätzlichen Debatten über Zielsetzun-
gen und Ausrichtungen von WoV führen, kann durchaus positiv genutzt werden. Es handelt sich 
eben nicht um ein starres Modell, sondern um ein solches, das bezüglich seinen konkreten 
Ausprägungen durchaus flexibel ist und sich auch auf der Zeitachse weiterentwickeln soll. In 
diesem Sinne kann auf Ebene der Kantone festgestellt werden, dass an bestehenden Unzuläng-
lichkeiten und Lücken gearbeitet wird, um sie sukzessive zu beheben. Generell ist die eher 
betriebswirtschaftliche Ausrichtung der frühen Jahre und die damit einhergehende Unterschät-
zung der Rolle der Politik im Laufe der Jahre korrigiert worden; die weitere Entwicklung steht 
durchaus zur Diskussion. WoV ist heute ausgerichtet auf eine individuelle, an die spezifischen 
Gegebenheiten orientierte Führungspraxis von Politik und Verwaltung, auf eine rollen- und 
sachgerechte Kooperation von Parlament, Regierung und Verwaltung sowie auf einen instru-
mentellen, inhaltlichen und kulturellen Veränderungsprozess auf allen Ebenen. Gerade weil 
WoV im Idealfall nicht eine partielle Lösung darstellt, sondern ein gesamtheitliches Steuerungs- 
und Verwaltungsmodell umfasst, ist für die Umsetzung und das Wirksamwerden der Neuerun-
gen genügend Zeit zu veranschlagen. 

 

8  Künftige Entwicklungen 
 

Wo WoV bereits realisiert ist oder sich auf dem Weg der Umsetzung befindet, werden sich die 
weiteren Entwicklungen voraussichtlich auf die folgenden Punkte konzentrieren:  

- Optimierungen im Sinne des von Evaluationen festgestellten Handlungsbedarfs. 

- Optimierung der Steuerungsgrössen (Indikatorensysteme) und Steuerungsabläufe: Nach einer 
ersten Erfahrungsphase sollten Indikatorensysteme und Steuerungsabläufe einer systemati-
schen Prüfung unterzogen werden, insbesondere um sicherzustellen, dass über die tatsächlich 
relevanten Steuerungsgrössen geführt wird und dass die Steuerungsverantwortlichen diejeni-
gen Informationen in dem Detaillierungsgrund erhalten, die sie für ihre Aufgaben benötigen. 
Die anfallende Informationsmenge ist steuerungsgerecht zu optimieren. 

- Erweiterung des Informationsumfangs: In einem gewissen Spannungsverhältnis zur Verarbei-
tung der Informationsmenge steht die Überlegung, ob in einzelnen Fällen der Umfang der 
Informationen, insbesondere zu Handen des Parlaments, nicht zu erweitern wäre, indem z.B. 
pro Produktegruppe zusätzlich Informationen über die einzelnen Kosten- und Erlösarten zur 
Verfügung gestellt werden. 

- Optimierung der politischen Steuerung (Rollen der Exekutive und des Parlaments): Wie bereits 
dargelegt, unterliegen die einzelnen Ausprägungen der schweizerischen Konkordanzdemo-
kratie einer sensiblen Macht- und Kompetenzverteilungsstruktur. Damit bezüglich des Ge-
samtsystems die besten Ergebnisse resultieren können, sind die einzelnen Steuerungsmodelle 
bedürfnisgerecht im Sinne eines Feintunings abzustimmen. Im Weitern können die WoV-
Modelle dann ihre Zielsetzungen am besten erreichen, wenn bezüglich der Steuerung die 
Entscheidungstragenden auf den einzelnen Ebenen ihre Verantwortung tatsächlich wahr-
nehmen. Dies bedingt, dass die grundsätzliche politische Ausrichtung und Steuerung der 
Aufgaben (bis hin zu den „Eckwerten“ der Leistungsvereinbarungen der Produktgruppen) von 
den politischen Behörden nachhaltiger wahrgenommen wird. 
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- Optimierung der aufbauorganisatorischen Voraussetzungen: In etlichen Fällen liegt zwischen 
der WoV-Gliederungsstruktur und der bestehenden historisch gewachsenen Aufbauorganisa-
tion der Verwaltung bloss eine teilweise Identität vor. In jedem einzelnen Fall wird zu prüfen 
sein, welche Vorteile eine konsequentere Anpassung der Aufbauorganisation an die wir-
kungsorientierte Gliederung der Aufgaben bringen könnte. An verschiedenen Orten wurde 
ein entsprechender Bedarf erkannt und gleichzeitig mit der Einführung von WoV eine Reor-
ganisation der Verwaltung beschlossen (z.B. Städte Schaffhausen und Burgdorf).  

 

Wo WoV abgelehnt oder um eine wichtige Dimension (z.B. Rückweisung des Instruments des 
vom Parlament zu genehmigenden Globalbudgets) reduziert worden ist, oder wo WoV als 
Gesamtmodell vorderhand noch nicht zur Diskussion steht, ergeben sich verwaltungsintern 
dennoch verschiedene Möglichkeiten, entweder im Sinne der Grundidee weiter zu arbeiten oder 
einzelne als positiv bewertete Elemente in einer bestimmten Form zu nutzen: 

- Verwaltungsinterne Führung über inhaltliche und finanzielle Ziele inklusive Erschliessen von 
steuerungsrelevanten Informationen über Indikatoren: Auch wo noch keine WoV-Gliederung 
der Aufgaben vorhanden ist, kann im Rahmen der bestehenden Struktur eine Führung und 
Steuerung über inhaltliche und finanzielle Ziele vorgenommen werden und es können dabei 
Leistungsindikatoren und Kennzahlen erhoben und genutzt werden. Dies ist umso eher dort 
der Fall, wo bereits eine entsprechende Gliederungsstruktur der Aufgaben vorliegt, denn auch 
die bloss verwaltungsinterne Nutzung eines Ziel- und Indikatorensystems auf einer Produkt-
gruppen- und Produktebasis kann Sinn machen und eine qualitative Verbesserung der Steue-
rung bewirken.  

- Gliederung der Aufgaben nach Produktgruppen und Produkten: Eine wirkungsorientiert 
vorgenommene Gliederung schafft eine Übersicht über die vorhandenen Aufgaben und 
ermöglicht auch eine Identifikation der Handlungsspielräume, wobei die Ausgestaltungstiefe 
unterschiedlich festgelegt werden kann. Sie bildet die Basis für eine darauf aufbauende 
Steuerung nach Wirkungs- und Leistungsaspekten, oder auch nur nach Leistungsaspekten.  

- Reorganisation der Verwaltung (gesamthaft) bzw. organisatorische Zusammenlegung von 
einzelnen Aufgaben: Eine wirkungsorientierte Reorganisation kann ihrerseits die Grundlage 
für spätere darauf aufbauende Ergänzungen liefern. Sie beinhaltet die Chance, die „Flughö-
he“ der obersten Gliederungsebene so anzusetzen, dass die Zahl der dabei entstehenden 
Einheiten nicht zu gross ausfällt und damit die Möglichkeit für einen grösseren Handlungs-
spielraum entsteht. Derselbe Effekt kann auch, in einem geringerem Ausmass, mit partiellen 
Reformen im Sinne einer Zusammenlegung von Aufgaben erreicht werden. 

- Einsatz der Instrumente der Leistungsvereinbarung und des Leistungsauftrags: Verwaltungsin-
tern oder bei der Vergabe von Aufgaben nach aussen (d.h. an selbständige staatliche Institu-
tionen oder an private Dritte) können diese Instrumente (mit Leistungszielen, Indikatoren und 
Kennzahlen und einem entsprechend organisierten Controlling und Reporting) zum Einsatz 
gelangen.  

- Neudefinition des Informationsumfangs: Generell zu überlegen wäre, welche Informationen 
dem Parlament zur Verfügung zu stellen sind. Denkbar wäre eine Darstellung des bisherigen 
Voranschlags mit Beschränkung auf die zweistellige Gliederung, aber dafür zusätzlich mit 
aggregierten Leistungszahlen zur Information. 
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Anhang 1: WoV: Stand der Projekte in den Kantonen (Stand: Jan. 2004)  
Ohne Gewähr bezüglich des Stands der Aktualität. 
 

 Vorphase im Hinblick auf (Pilot)Projekte
 Pilotphase geplant (bei Abbruch: ursprüngliche Planung)
 Pilotphase im Gange oder abgeschlossen (in Klammer Anzahl Piloten) 
x Pilot nur in Einzelprojekt(en) 
 Umstellung oder Erweiterung geplant
 Umstellung für generelle Einführung im Gange
 Umstellung vollzogen (effektiv oder Planung; bei Abbruch/Nichteintreten: ursprüngl. Termin)
  Umstellung teilweise erfolgt (einzelne oder mehrere Dienststellen)
x NPM-Umstellung nur in einzelnen Betrieben/Ämtern (in Klammer: geplant) 

 Beschluss für Pilotphase 
 Beschluss für generelle Einführung (Exekutive und / oder Parlament)
 ( ) Beschluss für Abbruch (in Klammern: Nichtstart)
 Nichteintreten auf Instrument des Globalbudgets durch das Parlament 
 Voraussichtlicher Termin für nächsten Projektentscheid

 
Kt. Name 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
AG WOV    4 9   
AI        
AR        
BL WOV      80%   
BS PuMa/NPM    7 8 +FD     
BE NEF2000  7  12     
FR NGP    9 4 7   
GE réforme....   7    
GL  

V 200X
  x  (x)   

GR GRiforma     5 6  7 8 9  
JU  Projekt „Vers un nouveau service publique“ (diverse Reformvorhaben, seit 1995 im Gange) 

LU WOV  8 10 13 +2D   
NE GESPA  6     
NW NWtop Überprüfung staatl. Strukturen, Aufgaben und Leistungen, seit 1999; u.a. Globalbudget / 

OW NOW     x   
SH WOV   4 10       
SZ WOV     4 7 +BD  
SO WoV  10   34   
SG WOV       11   
TG OPTIMA  14   20 33    
TI  autonomia 

2000
      

UR WOV     ( )   
VD NGP     4 18 21     
VS A2000    6   13  
ZG WOV     5     
ZH wif!        

OW   verschiedene Gesetzesänderungen im Sinne von WOV-Ausrichtung (seit 1995) 
TI  Projektensemble zur Reform von Verwaltungsprozessen, darunter Steuerung über Leistungsaufträge 
UR   Projekte neue Verwaltungsstruktur und Materielle Verwaltungsreform (u.a. WOV) (seit 1995) 
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Anhang 2: NPM- bzw. WOV-Steuerungsmodelle in den Kantonen, 
politische Behörden (Beispiele)  
 

Parlament Kanton Exekutive 

Mittelfristplan 1 Voranschlag Mittelfristplan 1 Voranschlag 

LZ WZ KR VR LZ WZ KR VR LZ WZ KR VR LZ WZ KR VR

      BE     

       

        
AG 

        

    

        
BS 2 

        

   

      !   
LU 

     
  !   

  

        
GR 

        

       ZH      

    ! !       ! !   

    ! ! 
      ! ! 

  

        

SO 

        

 BL     

      !   SZ       !   

 

Stand: 1. Januar 2004 
1 Mittelfristplan mit WOV-Steuerung 
2 BS: Steuerungsmodell gemäss Vorlage Steuerungsgesetz an den Grossen Rat (Jan. 2004: 
Nichteintreten)  
 

Steuerungsebenen Parlament und Regierung
BE Produktgruppe BL Produktgruppe 

Aufgabenbereich Aufgabenbereich 
AG 

Aufgabengruppe 
LU 

Leistungsgruppe 
Aufgabenfeld Dienststelle (Variante) 

BS 
Produktgruppe 

GR 
Produktgruppe 

Dienststelle / Aufgabenbereich SZ Produktgruppen 
Produktgruppe ZH Leistungsgruppe SO 

Produkt   

Lesehinweis: Die einzelnen Zeilen in der grossen Tabelle entsprechen pro Kanton in der 
vertikalen Reihenfolge den einzelnen Steuerungsebenen gemäss Darstellung in der unteren 
Seitenhälfte. 
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Legende zu: NPM- bzw. WOV-Steuerungsmodelle in den Kantonen, politische Behörden 
(Beispiele) 

 
LZ = Leistungsziele  
WZ = Wirkungsziele  
KR = Kostenrechnung  
VR = Verwaltungsrechnung 

 Einflussnahme mittels spezieller parlamentarischer Instrumente 

 Beschluss  Basel-Stadt 2: Beschluss genereller Wirkungen, 
nicht einzelner Wirkungsziele  

 Kenntnisnahme 
 
 

Luzern: Wirkungsziele nicht im Mittelfristplan, 
sondern im Legislaturprogramm 

 zusätzlich zu Kostenrech-
nung Beschluss über Saldo ! Luzern / Solothurn: Parlament beschliesst Ziel-

setzungen, Regierung Indikatoren u. Soll-Werte 

 Verwaltungsrechnung 

  
 Graubünden: Wirkungsziele: 2 Varianten (mit 

und ohne Beschluss durch Parlament) 

  
 Solothurn: Parlament beschliesst Globalkredit 

auf Ebene Produkt (nur unter best. Vorausset-
zungen)  

  
 Basel-Landschaft: Parlament genehmigt 

Gesamtkredit für Dienststellen, die einen 
Leistungsauftrag erhalten 

  
   ! Schwyz: Wirkungsziele ohne Indikatoren und 

Standards 

   Schwyz: Parlament beschliesst im Sinne 
Kenntnisnahme (ev. Rückweisung, keine 
Detailbeschlüsse) 

   Zürich: Ressourcensteuerung im Mittelfristplan 
über Leistungsgruppen (= Produktgruppen), im 
Voranschlag über Hauptleistungsgruppen 
(Aggregation von Leistungsgruppen) 

 
2 BS: Steuerungsmodell gemäss Vorlage Steuerungsgesetz an den Grossen Rat (Jan. 2004: 
Nichteintreten)  
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Anhang 3: Neue Parlamentarische Interventionsinstrumente (Beispiele) 

Möglichkeiten des Parlaments zur materiellen Einflussnahme 
 
Kanton neue Instrumente bezüglich Planung weitere neue, mit WoV eingeführte Instrumente 

Bern zu Aufgaben- und Finanzplan und 
Budget: 

Planungserklärung  

Materielle Äusserung des Parlaments in 
Beschlussesform zu Planungen des 
Regierungsrat. 

Auftrag  

Inhalte analog Motion, mit materieller 
Beratung im Parlament und Möglichkeit der 
Abänderung des Motionstextes; Antragstel-
lung zulässig durch Fraktionen, Kommissio-
nen und einzelne Mitglieder des Parlaments; 
wenn Entscheid in Kompetenz des Grossen 
Rates: Charakter einer Weisung; wenn Ent-
scheid in Kompetenz des Regierungsrates: 
Charakter einer Richtlinie. 

Basel- 
Land-
schaft 

 zum Budget: 

Budgetantrag 

Direkte und detaillierte Einflussnahme auf 
Budget mit Durchbrechen des Prinzips des 
Gesamtkredites bzw. des Globalbudgets. 

Basel-
Stadt 

nur zu Politikplan: 

Planungsanzug 

Antrag auf Änderung des Politikplans 
(Antrag entweder durch eines seiner 
Mitglieder oder durch eine ständige 
Kommission) 

 

zu Politikplan und Budget: 

Parlamentarische Erklärung 

Unverbindliche Stellungnahme zu 
irgendeinem in Beratung stehenden 
Geschäft. 

zum Budget: 

Vorgezogenes Budgetpostulat 

Mit einem Vorgezogenen Budgetpostulat 
kann ein einzelnes Ratsmitglied dem Regie-
rungsrat beantragen, in einem zukünftigen 
Budget Veränderungen vorzunehmen. 

Luzern zum Finanzplan, zum Legislaturpro-
gramm und anderen Planungsberich-
ten: 

Bemerkungen 

Bestehendes Instrument, das in 
Funktion gestärkt wird, indem die 
Bemerkungen dem Legislaturpro-
gramm und dem Finanzplan als 
Anhang beigefügt und Differenzen 
zwischen den Absichten des Regie-
rungsrats und dem Willen des 
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Parlaments damit transparent werden. 

Solo-
thurn 

zum Integrierten Aufgaben- und 
Finanzplan (IAFP): 
Planungsbeschluss 

Das Parlament kann den Regierungsrat 
verpflichten, eine Staatsaufgabe in be-
stimmter Richtung zu entwickeln 
(Richtlinie für Regierungsrat mit Priori-
tät vor dessen eigener Planung; Abwei-
chung in begründeten Fällen möglich). 
 
zu IAFP und Budget: 
Politischer Indikator 

Verpflichtung des Regierungsrats durch 
den Kantonsrat (gemäss Antrag der 
zuständigen Kommission), für ausge-
wählte Produktgruppen einen Indikator 
festzulegen. Jede Sachkommission darf 
so viele Politische Indikatoren festlegen, 
wie sie Globalbudgets zu betreuen hat.
 
Parlamentarische Initiative: 

Ersatzvornahme, um eine Bestimmung 
zu erlassen, die den Regierungsrat 
verpflichtet, einen seit mehr als einem 
Jahr überwiesenen Planungsbeschluss 
oder Auftrag zu erfüllen. 

zum Budget / zu Rechtsetzung im Verord-
nungsbereich: 

Auftrag  

Inhalte analog Motion, mit materieller 
Beratung im Parlament und Möglichkeit für 
den Urheber, den Regierungsrat oder die 
Kommissionsmehrheit, einen Antrag auf 
Änderung des Textes zu stellen; wenn 
Entscheid im Kompetenz des Grossen Rates: 
Charakter einer Weisung; wenn Entscheid in 
Kompetenz des Regierungsrates: Charakter 
eine Richtlinie. 
 
zum Budget: 

Detaillierung des Globalbudgets 

Auf Ebene Produkt (betrifft Globalbudget 
und Leistungsvorgaben): Entscheidmöglich-
keit für das Parlament auf Ebene Produkt, 
falls der Regierungsrat einem Auftrag seit 
mehr als einem Jahr nicht entspricht (nur 
während Geltungsdauer Globalbudget mög-
lich, wenn darüber hinaus gehend: Parla-
mentarische Initiative). 

 

Zürich zum KEF (Koordinierter Entwicklungs- 
und Finanzplan): 
Leistungsmotion 

Spezifischer Ressourcen- und Leis-
tungsvorstoss, Mitwirkung Parlament 
bei mittelfristiger Planung zu jährlichem 
Globalbudget; Einreichung den 
ständigen Kommissionen vorbehalten, 
die sie mit Dreiviertelsmehrheit be-
schliessen müssen; Leistungsmotion 
muss bis Ende Januar eingereicht sein, 
um auf das nächste Budget Wirkung zu 
entfalten, sie erzwingt im Konfliktfall 
die Präsentation einer Budgetvariante; 
generell wird der Regierungsrat 
verpflichtet, mit dem nächstfolgenden 
Globalbudget die finanziellen Folgen 
eines alternativen Leistungsniveaus zu 
berechnen oder ein bestimmtes Leis-
tungsziel ins Globalbudget aufzuneh-
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men.  
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